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Mittelstandsgeschäft

Von Erwin Falkner

Auslandsinkasso ist für viele Mittel-
ständler noch ein Schreckgespenst. 
Weil auch viele Banken ihren Firmen-
kunden hier nur bedingt weiterhelfen 
können, hat die EU-Kommission jetzt 
einen Leitfaden zum grenzüberschrei-
tenden Inkasso veröffentlicht. Mit sei-
ner Hilfe sollen noch mehr Mittelständ-
ler ermutigt werden, den Schritt über 
die Grenzen zu wagen.  Red. 

Wie verhält sich ein kleines mittelstän
disches Unter nehmen, wenn seiner Aus
landslieferung keine Bezahlung folgt? Weil 
ihnen eine belastbare Antwort auf diese 
Frage fehlt, verlieren Firmen fast 600 Mil
lionen Euro pro Jahr. Aus diesem Grund 
hat die Europäische Kommission einen 
Leitfaden für das grenz über schreitende 
Forderungsmanagement in Auftrag gege
ben. Gedacht als Hilfe stellung für viele 
Unternehmen, deren Forderungen im  
Dickicht rechtlicher und kultureller Unter
schiede leicht auf der Strecke bleiben. 

Für Großunternehmen und Konzerne hat 
das Thema grenzüber schreitenden Forde
rungen jedes Fragezeichen längst verloren. 
Mit anderen Sprachen, Rechts gepflo
genheiten und Mentalitäten umzugehen 
gehört hier längst zum Alltag. Ganz anders 
ist die Sache bei vielen kleinen und mittle
ren Unterne hmen gelagert – von dieser All
tagsnormalität sind sie noch weit entfernt. 

Deshalb ist der Leitfaden grundsätzlich so 
angelegt, dass auch ein Firmen gründer 
ohne BWLStudium eine praxistaugliche 
Anweisung für den Umgang mit Auslands
forderungen erhält. Die Europäische Kom
mission möchte mit der Aktion das 
Bewusst sein von Mittelständlern dafür stär
ken, dass Chancen und Möglichkeiten auch 
jenseits der Grenzen heimischer Märkte 
vor han den sind. Gerade Klein und Kleinst
unternehmen sollen auf europäischer Ebe
ne ermutigt werden, einen unternehme
rischen Blick über die Grenzen zu werfen.   

In diesem Sinne kommt das Handbuch als 
Arbeitsanleitung ganz pragmatisch und 
praxistauglich daher. Seine erste Regel 
zum erfolgreichen Umgang mit grenzüber
schreitenden Forderungen lautet: Beherr
sche die Grundregeln. Diese werden an
schaulich erklärt. Insbesondere zwei große 
Themenfelder rücken in den Blick. Erstens: 
Wie verhindere ich, dass es überhaupt zu 
Zahlungsschwierigkeiten kommt; und 
zweitens: Was kann ich tun, wenn diese 
dennoch eintreten? Bei der Lektüre fällt ins 
Auge, dass dem Text keinerlei Brechstan
genMentalität innewohnt, dass er statt

dessen von Fingerspitzengefühl und Be
ziehungskompetenz getragen ist. So bleibt 
neben dem Wunsch zum zeitnahen Forde
rungseinzug immer auch der Wille erkenn
bar, das gute Verhältnis zum Kunden als 
ein schützenswertes Gut zu behandeln. 

Trend zum Auslandsgeschäft

Der Leitfaden wird vielen Unternehmen  
eine willkommene Hilfestellung sein. Ins
besondere jenem Teil des bundesdeut
schen Unternehmertums, der nicht – wie 
beispielsweise der Maschinenbau – von 
einer hohen Affinität zum Export geprägt 
ist. Das sind nicht wenige. Man denke nur 
an die große Anzahl von Unternehmen, die 
traditionell im Endverbraucherbereich aktiv 
sind, kleinere Dienstleister oder Hersteller 
von Konsumgütern. 

Dazu tritt die Eigendynamik der Märkte im 
Internetzeitalter, die vielen Zögernden und 
Unentschlossenen die Entscheidung aus der 
Hand nimmt. Denn wer heute einen Web
shop ins Netz stellt, hat morgen  die ersten 
Kaufanfragen aus dem Ausland in seinem 
Posteingang. Hier erleben wir eine schlei
chende Internationalisierung von Klein
unternehmen durch das Internet. Ihre Anzahl 
wächst in dem Maße, wie die Bereitstellung 
von Breitbandanbindungen und die Kosten 
für die Technikbereitstellung sinken. 

Generell ist festzustellen, dass ebenso das 
Zusammenwachsen Europas den Trend 
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zum Auslandsgeschäft vorantreibt. Noch 
vor zehn Jahren war ein Unternehmer mit 
erheblichen Hürden konfrontiert, wenn er 
nationale Grenzen überwinden und im eu
ropäischen Rahmen aktiv sein wollte. Bei
spielsweise war er aus steuerlichen und 
rechtlichen Gründen gezwungen, in seinen 
internationalen Zielmärkten eigene Nieder
lassungen zu gründen. Dies brachte Mehr
belastungen mit sich, die nur Großunter
nehmen schultern konnten. Heute sind wir 
einen Schritt weiter. Im Zuge der Harmoni
sierung von Gesetzen und Vorschriften 
rücken die 28 europäischen Mitgliedslän
der zusammen. Unterschiedliche nationale 
Normen werden vereinheitlicht, um Han
delsschranken abzubauen und einen ge
meinsamen Binnenmarkt zu ermöglichen. 
Zahlreiche Richtlinien und Verordnungen 
vereinfachen die Durchsetzung von Forde
rungen und Ansprüchen. 

Trotz dieser offensichtlichen Tendenzen in 
Richtung eines „barrierefreien” Europas ver
harren gerade kleinere Mittelständler oft in 
einer hartnäckigen Reserviertheit gegenüber 
einer internationalen Geschäftstätigkeit. 
Viele scheuen den Schritt ins Ausland, weil 
sie über die Regeln dieses Engagements 
allenfalls dunkle Ahnungen, aber keine kla
ren Kenntnisse besitzen. Oder sie schrecken 
davor zurück, weil sie die tatkräftige Unter
stützung ihrer Hausbank vermissen. 

Banken bei der Absicherung von Aus-
landsgeschäften

Immer noch versucht der klassische deut
sche Unternehmer sein Geschäft über Bank
kredite zu finanzieren. Das ist in der deut
schen Unternehmenskultur so verankert. In 
angelsächsisch geprägten Ländern bei
spielsweise ist dies anders. Dort spielen 
Privatkapitalgeber eine wesentlichere Rolle. 
In Deutschland haben sich unter den spe
zifischen Bedingungen andere Sicherungs
systeme für Kapitalgeber entwickelt als  
in anderen Ländern. Grundsätzlich enga
gieren sich deutsche Banken in der Finan
zierung grenzüberschreitender Geschäfts
erweiterungen und versuchen, ihre Klienten 

bestmöglich zu unterstützen. Zur Absiche
rung des Finan zierungsgeschäftes dienen 
in erster Linie Bürgschaften, Versicherungen 
oder Bargeldhinterlegungen. Darüber hi
naus wird mit der kreditgebenden Bank oft 
eine Forderungsabtretung vereinbart.

Tritt nun der Worst Case ein – das Kunden
unternehmen gerät in Schräglage und wird 
notleidend – so findet ab einem bestimmten 
Punkt die Forderungsverwertung statt. Die
se Verwertung wird von der Bank in aller 
Regel durch eine eigene Rechtsab teilung 
durchgeführt. Hier stoßen wir nun an die 
Grenze dessen, was von Rechtsabteilungen 
heute machbar ist. Denn Forderungen im 
Ausland müssen zwangsweise anders be
handelt werden als die inländischen Forde
rungen. Das beginnt mit den benötigten 
Dokumenten und endet mit der Verwertung 
im Ausland. Hier sind viele Bankinstitute 
noch suboptimal aufgestellt. Oftmals beste
hen keine organisierten Abläufe für diese Art 
der Forderungen. Die Zeitspanne zwischen 
dem Eintritt der Schuld und ihrem Einzug 
ist in vielen Fällen viel zu lang. 

Umdenken in der Inkassobranche

Bei der Durchsetzung von Forderungen auf 
internationalem Parkett spiegelt der Leitfa
den der Europäischen Kommission auf 
bemerkenswerte Weise ein Umdenken, das 
in den letzten Jahren in der Inkassobran
che stattgefunden hat. Schuldzuweisungen 
als CashFlowfördernde Methode haben 
einer empathischen, weniger konfronta
tiven Sichtweise Platz gemacht. Wo früher 
jeder verspätete Rechnungseingang auto
matisch auf mangelnde Zahlungsmoral 
gebucht wurde, entwickelt sich zuneh
mend ein differenzierterer Blick. Weniger 
anklagend, mehr kooperativ. Dies gründet 
vielleicht auch in der Erkenntnis, dass ein 
großer Anteil der grenzüberschreitenden 
Zahlungsstörungen aus formalen Mängeln 
in der Rechnungsstellung oder Uneben
heiten im Fakturaprozess resultiert. 

Ein schönes Beispiel für diese neue 
Behutsamkeit ist das Vorgehen in der ers

ten Eskalationsstufe, sprich bei der ersten 
Mahnung. Wer sich darüber bewusst ist, 
wie konfrontativ viele Mahnungen immer 
noch formuliert werden, der wird über das 
eher indirekte, schonende Vorgehen des 
Leitfadens vielleicht verwundert sein. Regt 
dieser doch an, dem Kunden anstatt einer 
ersten Mahnung ein Formular zur Abfrage 
seiner Zufriedenheit zu schicken; verbun
den mit dem vorsichtigen Hinweis auf die 
noch offene Forderung. Ein Musterformular 
für diese Zufriedenheitsumfrage wird gleich 
mitgeliefert. 

Auch zum Thema Mahntelefonie gibt es 
verhaltens dienliche Hinweise, auch hier ist 
der Ton auf Ausgleich gestimmt: „Mahnte
lefonie ist immer ein Spagat zwischen dem 
Verständnis für den säumigen Gesprächs
partner und den Interessen des Gläubigers.”

Wenn eine fruchtbare Verständigung sich 
nicht herbeiführen lässt, hat unser kleiner 
Mittelständler vom Grundsatz her drei Mög
lichkeiten. Er begibt sich allein auf den Weg 
durch die europäischen Instanzen, er setzt 
auf einen Fachanwalt oder er beauftragt 
einen Inkassodienstleister. Alle drei Optionen 
werden im Leitfaden beschrieben. Es gilt 
dabei die Faustregel: Je mehr Forderungen 
ausstehen, desto eher lohnt es sich, einen 
Inkassodienstleister einzuschalten. Ein An
walt ist dann die bessere Alternative, wenn 
mit einem Prozess zu rechnen ist. Beispiels
weise wenn die Gegenseite aufgrund von 
Mängelrügen die Forderung bestreitet. Aller
dings ist es ratsam, vor der Mandatsüber
tragung zu prüfen, welche Kosten anfallen 
und ob diese gegebenenfalls auf den säu
migen Zahler umgelegt werden können. 

Der Leitfaden für das grenz über schreitende 
Forderungs ma nagement wird manchen 
Mittelständlern eine willkommene Hilfe 
sein. Er schafft Transparenz in einem The
ma, das für viele kleinere Unter neh men 
immer noch eine terra incognita darstellt. 
Und es ist ein gelungenes Beispiel dafür, 
wie man Forderungen mit Nach druck ver
folgt, ohne beim Kunden mehr Porzellan
bruch zu riskieren, als die Sachlage es 
tatsächlich erfordert. 




